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Editorial

Mehr ist besser
Steuerberater Claas-Peter Petersen, Bauernverband Schleswig-Holstein e.V.

Der Jahreswechsel liegt hinter uns. Noch sind in den Städten alle Straßen fest-
lich beleuchtet. Der Einzelhandel hat im Dezember seinen umsatzstärksten 
Monat gestemmt, und immer wieder hört man mahnende Worte, den Konsum 

einzuschränken. Naturschutzverbände und Teile der Politik fordern von den Land-
wirten, die Bewirtschaftung zu extensivieren. Vor diesem Hintergrund scheint die 
Forderung „Mehr ist besser“ zynisch oder antiquiert. Aber das Gegenteil ist der Fall.

Die Landwirtschaft ist die Urproduktion. Die Produkte der Landwirtschaft sind 
aber nicht nur Lebensmittel, die für jeden von uns das wichtigste zum Leben darstellen, die Landwirt-
schaft leistet mehr. Schon die Produktion von Lebensmitteln für alle Geschmäcker und Vorlieben gibt der 
Landwirtschaft ein Alleinstellungsmerkmal. Aber auch unsere Kulturlandschaft ist ein Produkt der Land-
wirte. Der ländliche Raum wäre ohne die Landwirtschaft ein ganz anderer und ist für alle Quelle unserer 
Lebensmittel sowie der Erholung; sie dient als grüne Lunge für die Industrie. Wenn die Landwirtschaft 
nicht das Land urbar gemacht und für Lebensmittel im Überfluss gesorgt hätte, wäre Fortschritt nicht 
möglich gewesen.

Von außen betrachtet scheint die Veränderung in den Städten zu geschehen, und der ländliche Raum 
wird abgehängt. Dem ist aber nicht so. Vielmehr sind gesellschaftliche Entwicklungen nur möglich, wenn 
die Landwirtschaft die (Lebens-)Mittel im erweiterten Sinn zur Verfügung stellt.

Landwirte haben in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass das bisher Erreichte nicht das 
Ziel war, sondern haben sich stets den neuen Anforderungen gestellt. Als die Bevölkerungszahl explo-
sionsartig zu wachsen anfing, suchten Landwirte über die Spezialisierung Wege, um die Produktivität 
zu erhöhen. Dass dieser Weg nicht der allgemein gültige ist, zeigen die oben angesprochenen aktuellen 
Diskussionen. Die Landwirtschaft stellt sich solchen Veränderungen. Das zeigt die Initiative Tierwohl, die 
Tierhaltern ein besonderes Entgelt gibt, wenn bestimmte, nicht gesetzlich vorgeschriebene Vorgaben 
eingehalten werden. Diese Initiative konnte gemeinsam mit Tierschutzverbänden entwickelt werden. Dass 
der Berufsstand bereit ist, über Gräben zu springen und Türen zu öffnen, zeigt auch das Papier „Verän-
derung gestalten“ des Deutschen Bauernverbandes und der in Schleswig-Holstein ausgerufene „Pakt für 
Landwirtschaft“.

Das zeigt aber auch, dass eine Weiterentwicklung der Gesellschaft nicht ohne eine sich verändernde 
Landwirtschaft möglich ist. Dieses zu ermöglichen und gleichzeitig die familiengeführten Betriebe zu er-
halten, ist eine der zentralen Herausforderungen, denen im ländlichen Raum begegnet wird. Aber um das 
zu erreichen, benötigen wir ein Mehr von allem. Die Landwirte brauchen ein Mehr an Produktivität, um 
den ökonomischen Boden zu bereiten, Veränderungen anzugehen und umzusetzen. Die Landwirte benö-
tigen ein Mehr an sachlicher Diskussion über die Richtung der Landwirtschaft. Dabei muss die Politik sich 
aber auch ein Mehr an fachlich fundierter Kritik gefallen lassen und dies entsprechend berücksichtigen. 
Auch der Digitalisierung kommt ein großes Gewicht zu. Alle reden davon; in der Landwirtschaft spielt sie 
heute schon eine bedeutende Rolle. Die Landwirtschaft kann auch hier vorangehen, wenn der ländliche 
Raum flächendeckend mit einer guten Internetverbindung versehen wird.

Im HLBS kommen Buchstellen, Sachverständige, Unternehmensberater, Mediatoren und Juristen zu-
sammen. Das Mehr für den ländlichen Raum, für die bäuerlichen Familien, für die Gesellschaft insgesamt 
liegt hier darin, dass die gesammelte Kompetenz aller Beteiligten genau das notwendige Mehr generieren 
kann. Vielleicht benötigen wir alle mehr Austausch, um das Mehr zu erreichen. Denn auch wir hängen an 
der Landwirtschaft.

Berlin, im Januar 2019

Editorial
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